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Die im KirchHchen · Amtsblatt 1963 ·Heft 2 abge
druckte Verordnung über öffentlitche Sammlungen 
und V.eranstaltungen zur Hrlangiung von Spenden 
(Sam:rp.h:ingsverordnung) v-0m 3. November· 1962 -
GBl. 1962 Teil H Seite 761 � und die Erste Durch
führungsbesfünmung zur Sammlun,gsverordniung vom 
20. November 1962 - GBI. 1962 Teil II Se:ite 763 
- sind außer Kraft getreten. An ihre. Stelle sind
die im Gesetzblatt 1965 Teil II Seite 238-242 ver
kündete Ver-ordmrng über das öffentli,che Samm
lunG&- und Lotteriewesen - Sammlungs- 1Und Lotte
rievemrdnung - vom 18. Februar 1965 und die
Erste Durchführungsbestimmung ,zur Sammlungs- und
Lotteriever-0rdnung vom 18. Februar 1965 getreten.
Verordnung und Durchfüprung,sbestimmung werden
nachstehend ahgedrUiCkt.

W,o,efk e 

V.erordnung
über das öf f entliehe Sammlungs� 

und Lotteriewesen. 

Sammlungs- und Lotterieverordnung 

Vom 18. Februar 1965 

Zur Durchführung von öffienfüchen Sammlungen 
und öffentlichen Lotterien. wird folgen,dies, verordnet, 

§ 1
Begriffsbestimmungen 

(1) Offentliche Sam.mlungen sdoo Sammlungen auf
Straßen, Wegen oder Plätzen, in Kultur0 !<>der Sport-

Nr. 2) Kindergottesdienst-Samrnelniappen 
für 1966 

Nr. 3) Neuerscheinungen 
Nr. 4) 150-Jahrfeier des Predig.-Seminars 

Wittenl;>erg 

f, Mlltellungen für den kirchlichen. Dienst

Nr. 5) Bau der. Versöbnungskirche in Dachau 
Nr. 6) Gemeindedienst 
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stätten, in Betrieben oder Verwaltungen, .in anderen 
allgiemein zugänglichen Räumen oder von .Haus zu 
Haus durch unmiUel}>are Aufforderung ,der Bürger zu 
Geld� oder Sachspenden ode:r dul'ICh Verkauf von Ge
genständen, in deren Verkaufspreis etn SpendJenbei
trag enthalten i,st (Plaketten, Spendenmarken u. dgl.). 

(2) Zu den öffentlichen Sammlungen gehfü.em auch
solche Sammlungen, die über Presse, Rundfunk, Fern
s,ehen oder andere Publikationsorgane duirch unmittel- · 
ba11e oder mittelbare Auffordetung cller Bürger zu 
Geld- oder Sachspenden dur,chgeführt werden (Ver-' 
öffentlichung v,on Aufrufen, V.erteiliung von Werbe
mat,erial u. dgl.>. 

(3) Zu den öffentlichen Sammhm,gen im Sinne des
Abs. 1 · zähl,en auch öffentliiche · Veranstaltungen zu,r 
Erlangung von Spenden. Eine öffentliche Ver:an
staltu.ng zur Erlangung v,on Spenden liegt v,or, wenn 
die Veranstaltung allgemein zugänglich und darauf 
gerichtet ist, die Teilnehmer du11ch unmittelhare oder 
mittelbare Aufforderung ru Geld- o,c:lier Sachsp-enden 
zu . veranlassen. Um eine öffentliche Veranstaltung 
zur Erlangung von Spenden haindelt -es• sich i!IIUJch. 
dann, wenn der Spendenbetrag im dem gefo11derten 
Eintrittsp11eis mit enthalten ist. 

(4) Df:fontliche Lotterien sind V eranstaltUJI1gen. zur
AtIBspiielung von Geld- 1und Sachwertgewinnen, .bei 
den,en die Beteiligung v,om Einsatz eines Geldbetra� 
g,es abhängig ist und -ein nicht hegr.enzter J>,ersonen
kroei,s . darari teilnehmen kann. Hier�u, §ehör-en auch 
P11eisausschi.eihen, wenn 'die T.eilna:hme von .der Ent
richtung eines Geldbetrages oder v,on Sachspenden 
abhän,gig 1st. 

(5) Eiille öffentliche Sammlung Hegt mcht vor,
wienn von politiBchen Parteien, demokr.atischen Mas
sen,organisatiioruen oder gesellschafthchen Organisa
tionen unter ihren Mitgliedern · dUJrch Verkauf von 
Sondermarken oder gleichgearteten Gegenständien ge
sammelt wird, um 2JUsätzliiche Mittel für die Erfül
liung · ihrer A:ufg.aben ru erlarugen. Sammlungen der 
Religioru;gemeinscha{ten si:nd ni,cht öffentlich, wenn 
sie bei der Ausübung Von Kulthandlun.g-en aus-
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schl1eßHch in den dafür bestimmten Räl]men durch
weführt werden. 

(6) Eine öffentliche Lotterie Hegt nicht vor, wenn
aiUJsschli,eßl:iich Mitglieder des Veranstalt,ers, (Vereine, 
Organils.ati,onen u. ä.) und deren Famili.enangehörig,e 
teilnehmen dürfen oder di-e ges,amte Veranstaltung, 
in der die Lotterie durchgeführt werden s,oll, in 
ges,chl,ossenen Räumen stattfindet, zu denen a,us
schheßl:iich dem eingeladenen. Pers,on,enkreis Zutritt 
gewährt wird (z. B. Betriebsveranstaltungen). 

§ 2

Formen öffentlicher Sammlungen und 
öffentlicher Lotterien 

Off.entliehe Samm1ung,.en und ö.ffentli1che Lotterien 
sind nur in folgenden F,ormen z,ul.ä&sig, 

Off entliehe . Sammlungen 

.a) mit gedruckten und numerierten Sa:mmellisten, 
,b) mit ve11schl,os,senen und hes,onders g,esikherten 

. Sammelbehältern, 
c) dunch Verkauf V1o_n Geg,enstäniden, in deren Ver

kaUJfspreis ein Spen,denbeitraig ·enthalten ist.
d) durch V er kauf v,on P,o:stwert2ie.iichen, mit Spen

denzu1schlag,
e) durch Verkauf von füntrittskaa-ten zu öffent

lichen V er.�rustalt:ungen, die aiuf die Erlangung
von. Spenden gerkhtet sind,

f) durch Einri,chtiun.g und öffentli,che Bekanntma
chung von Pi0,stSJcheckkonten, aiµf die Spenden
eingezahlt werden können.

g) durch Eindchtung und öffenfüche Bekanntma
chung v,on Stel1en, hei denen Sa1chs, penden ent
gegengenommen werden.

Of /entliehe Lotterien 

h) durch Verkaiuf von Loshri,efon, nummergesi
cherten Spi,elausweisen ocJ..er Ba,ppröl1chenlosen
(nachfolgend' Losie genannt),

i) i!m Zws.ammenharug mit ,einem Preis,a.us,s,chreiben,
wenn das Recht izu:i;- Beteiliigunig c1unch Geld
oder Sachspenden erw,urben wirid.

§ 3
Genehmigungspflicht; Vorau_ssetzung für die 

Genehmigung 

{l) Off.entliehe Sammlull!g1en und öff.entliiche Lotte
riien sind geneh:migungspflichti,g. Si,e können geneh
migt wier,den, wenn sie mit den Grllilllds,ät2ien der Po
litik der Deutschen Dernokratis,ohen Rep1111blt'k und 
der .siooiaJ.istischen Gesetzhchkei:t in Uhereinstilmmung 
süilien, die öff.entliohe Ordnung und Siicherheit nicht 
beeinträchügen und dte ordillllilgsigffilläße Durichfüh
I\U/Illß gewähr1eiistet ist. HäufullJg,en oder Uher-schnei
dungen s-ind nic'ht zmml.aSJsen. Bei dm Entscheidung: 
über di,e Genehmigung ist ein str.enger Maßstab, an
Zll\11 e ge1;1. 

(2) Pie Genehmigung für öffenfüche Sammlungen
v,on zentr,aler und örtlicher Bedeutung erteilt der. 

Minilsier des Innern und Chef der Deutschen Volks
po,li::1:ei. 

(3) Die Genehmigung für öff.entJi<che Lott.erien er
tei,lt der Minister des Inn1ern und Chef der Deuts 
sichen Volks,poHzei nach Absümm111n,g mit dem Mi
nister der Finanzen. 

(4) V,or der Erteilu,ng von Cenehmigungen 11:1,ch
den Absätzen 2 und 3 sind die zentralen Leitungen 
der beteiligten geSJells,chaft li,chen Orgianisati,onen ziu 
lmnsultier.en. 

(5) Der Mioni,s,ter des Innern l\lnd Chef dier Deut
s,chen Volksipolizei kann in Einzelfällen den Stell
vertreter der Vorsitzenden für Inneres der Räte der 
Bezirke das, Recht übertragen, örtliche Sammlungen 
zu genehmigen. 

(6) Die Gcnehmigun,g für örfüche Tomhole1n mit
Pa,ppröl1chen1o-sen in Städten, Stadtbezirken und Ge
meilnden ert,eilt der Rat des Kreis,es, Abteil'l]ln,g Fi
nanzen. Dies,e Lose dürfen nur a:n testen Standor
tem im Ortsher,eich aillgeboten w.erden. 

(7) Offontliiche Ausspielungen von u:nbew,egHchen
Sachen s,ind ni,cht statthaft. 

§ 4
Inhalt der Genehmigung; Veröffentlichung 

(1) Die Genehmigun,g,en für öffentliche Sammlun
gen und -öffenthche Lottserien si:nd für ,einen befriste
ten Zeitraum und unt,er Iles,chränkun,g 

0

aiuf bestimmte 
Formen der Sammliung,en oder Lotteri,en zu. ert,eilen. 
Sie gehen Illur für das. Gebiet, für das, siie ert,eilt 
s<i/nd, und können V1on Aüflagen abhängig gemacht 
werden. 

(2) Die 
0

Gen,eh:migl]ng,e,n für öffentliche Sammlun
gen und öffe:ntliche Lotterien s,chli.eßen dte Ber-eich
ti,gung zur W erbrnng ern. V,or der Erteiliulllg' der Ge
nehmi,g,ung i,s,t jede W erbw111g unziulässig. 

(3) Die Gnehmigl]ngen für öffentliche Sammlun
gen und öffentliche Lotterien sind im Zentrallbla.tt 
der Deu,1.ischen Demo'kratis1chen Republik zu ver
öffenfüchen. Genehmigungen für örfüche Sammlun
gen, die unter den Voraws.setziungen dei� § 3 Abs. 5 
durch den Stellvertr,eter des V,o.rsitzenden für Inne
res, des Rates des Ilezirk.es erteilt werden, sind im 
Mitteilungsblatt des, Rates des Bezfo:k,es zu veröHent
Hchen. Genehmi,gum,gen nach § 3 Abs. 6 .sind im 
M1tieihmgsblatt des Rate§ des Kreises zu veröff.ent
lichen. 

§ 5
Genehmigungsantrag; Prüfung u'nd Bearbeitung 

(1) Die Genehmi.gu,n.g zur Durchfühmrug einer öf
fenfüchen Sammlu1n,g oder öff.entlicben Lotterie iist 
vom Vernn,s,taJter schriftlich zu be�ntragen. Im An
trag müssep. folgende Angaihen enthalten sein: 

a) der Zweck der Sammlung oder Lotterie,
b) die vo.r,geseh1ene Form der Sammlung oder Lot

terie,
c) der Zeiitrarum und das Gebi,et. in dem ,die

Sammhung oder Lotteri,e durchgeführt werden
•soll.
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(2) ZUISätzlich zu -den: Jm Abs, 1 erforderlichen
;: · Angaben iisit b,ei d�r B·e@tragung der Gll'l'lehmigung

zur Durchfühiüng ci11,er . öffentlitchen Lotterte nach�
zuweisen, daß · · · · 

a) ein allgemeines . Im.er.esse an der Durchführung
der Lotterie besteht,

b) dJi.e zur Aus·spidun,g gelangenden Gewinne dien
Bedürf,niis,s,en der Bevölkemn,g ,entsprechen,

c) die llentabilitätßer Lotterie sow1e eine Gew.illln
aus;schüttiing in der IJ&gel von 60°/o der geplana
ten Einnahmen gestchert ist. · · · 

d) die• BereUgt,elhmg. der Sachgewinne ·vor Beginn· 
der ),otterie v,ertraglkh vereinbart i-s;t, ·

Bei der Beantra:gutig der Genehmigu11g iist mißerdem 
das Datum · des Ziehu,n,g:stages ana;ugeben, sofern die 
Gewinne nicht ber�its du11ch die Lose selbst be-
stimmt werden. 

(3) Die Absätze .1 UJnd 2 gelten auch für die Be
antragung der Genehmigung einer örtlichen Tombola. 

. ; § 6 
Cl) Antr/ige auf Erteilutig der Geinehmig�ng von 

öffenfüchen S!J,mrnh1inigen · ·und öffentlichen• Lotterien 
sind zu richten, 

. . 

für das Gebiet der Deut;.; an das. Mini:sterfoin des 
sehen Demokraiiischen 1:te- lnnem; 
publik oder für mehrere 
Bezirke 
für da,s Gebiet eines, Be- an den Rat des Bezir
zirkes oder für Teile ei- kes. Abteiluing· Innere 
ries B�irkes; die mehi',ere Angelegenh,eitein; 
Kreise umfa.ssen .. 
für das Gebiet eines Krei- a.n den. Rat des Kreises,
ses oder für Teile ein.es Abteilung · Innere · Ange-
Kreilses legenheit-en. 

· · 

(2) Anträge auf Erteilung der Geniehmi,gung 21ur
Durchführung örfücher T�bolen 'Mch § 3 Afu.. 6 
sind an den Rat des Kr.eiises, Abteilung Finall!wn, 
zu richten. 

§ 7

Anträge auf . Erteilung det Genehmigung. für öf
fentliche Sammlungen und . öffentli.che Lottei'i�n.- des 
ren Durchführung n111ch -alLse'itiger gr,üfong befür
wortet wird, sin;dJm.it den Stellungnahmen der Stell
vertreter der · VoilsUzenden fQI Inn�,es der Jläk der 
Bezirke dem Ministerium des Innern zu übe11Senden. 
Anträge, die · nicht q.en Erf.or-dernissen g,emäß § 5 
entsprechen, silnd ·dein· AntragsteHer mit Begrün
dung 21urückzügeben. 

§ 8
. Wi.derruf der Genehmigung

Die Genehmigung ei'ller. öffentlich� Sammlung 
oder öf{entijc}j�n �er�e kann widerr-wf en werden; 

a) wenn die der. c·�ehmigü:Ilß zugrunde· liegen.den
Angaben unrichtig. Qder irreführend · waren,

b) wenn die Sainmh.iJnig ·oder Lotterie 'in anderen
als den genehmtgten Formen durchgeführt wird.

c> wenn Auflagen; mit denen die Genehmigung
veI1bUJ1den ist, nicht erfüllt wurden.• ,· · 

§ 9
Einschränkung und Begrenzung von ö/f entliehen

Sammlungen und ii/fentlichen Louerien
(l) Das Sammeln in öffentlichen Verkehrsmitteln,

auf Bahnhöfen, in Gaststätten und Verkau:6sistellen 
sowie der V�rkauf v,on Losen in öffentlichen Ver
keJu:smitteln Sind un(�rsagt. 

C2l Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes �der der 
Gemeinde· .ist bereclitigt; die Sammlun,gstätißkeit U:nrl 
den• V erkau,f von Losen an· we'iteren Orten :zru unter.:. 

sagen, säfem es ZI� .Gewälirleiis1Jun,g der öffentlichen 
O:r:dmm,g und Sicherheit erfol'derliieh iist. ·· 

(3) Die Anuhl der Sammellisten und. Sammlu�
beaiuftr.agten ist durch den Veranstalter ocier einen 
da2JUJ bev,öllmächti:gten Vertreter im Einv,emehmen · 
mit dem Rat der Stadt, des Stadtbezirkes- oder der 
Gememde festzulegen; · 

(4) Mit der Ausgahe der Sammell:iiste.n und der ·
Ausweise darf erst beg,on11en werden; wenn der Raf
der Stadt, des Stadtbezirkes. oder der Gemeinde< dem 
vor.gesehenen lTmfang der Saromlu.rug .zugestim.II).fhat. 

§ 10
Sammlungen und Lotter:ien in Betrieben

In Betrieben, Einrichtungen und InsititutLcmen, in· 
denen gewerkschaftlkhe Gmrndor�anils,atLonen bes<te
hen, ist die Durchführung · von. öffentlichen Sa,mm
lungen und der Verkauf von Losen grundsätzlich 
nicht gestattet. AusiilB!hmen bedürfen der Zustimmüng 
des; Bundesv,orstandes ··des Freien Deutschen·· G_�werk
schaftsbundes. 

§ 11
' . 

Sammlungen im Bereich der bewaffneten Organe
Die Durchführung· der gemäßi § 4 genehmigten öf

fentlichen Sammlu'Illgen sowie der Verkauf von ;Lo
sen im Bereich der bewaffneten Organe bedarf der 
Zustimmung des Leiter,s des jewefügen zentralen 
staatlichen Organs. Von. ihn'i.können· iä OheJeins,tim� 
mung mit den. Ve·ranstaHern abweichend von cle"Il 
Festlegungen der gemäß § · 4 erteilten Genehmigun
gen die Termine und die Formen der Samml� 
bestimmt werden. 

· 

§12

Mitteilunge� der Ergebnisse der .öf fen#ichen
Sammlungen oder öffentlichen Lotterten

· Die Veranstalter von öf:fien.tlichen Sammlun,gen
und öffentlichen Lotterien haben dem·. Ministerium
des Innern au,f Verlä.ngen · Auskunft über clie Jlr- .. 
gehnisse der durchgeführten Sammlun,gen und Lotte• 
tien zu erteilen. · · · 

§ 13
Wert der Gewinne

(1) Det kleinste Gewinn muß mindestens das, Dop�
pelte des Lospr,e.ises betragen. 
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(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für Lose.• (3) Hilft der Rat des Bezirkes der l3.eschwerd
.brieflotterien. . nicht ab, so hat er sie i�rierhalh einer Woche der 

§ 14
.• 

Rennwelt� 'i.md Lotteriegesetz 
Die. Bestimmungen des. Rennwett- und Lotterie,;. 

gesetzes �om 8, April 1922 werden durch diese Ver
or(ijlung nicht berührt. 

§ 15
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht, 

·· Diese V er�r<lnung -. fmd,et kej.ne Anwendtmg �uf
gewenbliche Lotterien, &o.ferri .der Gesamtpl'eiis. der
Spie\au,sweise jeder einzelnen Ausspiclung 15 MDN 
nicht übersteigt, Sl()Wie amf den VEB Sport-Toto u.nd 
den· VEB.V ereinigte µ>tteriebetrLebe. 

§ 16
Ordnungsstraf bestimmung.en 

(1) Mit einem Verweis oder einer Ordnungsstrafe
Yon 10 MDN bis, zu 590 MDN kann bestraft wer
den, wer vorsätzlich 

aJ für eine nicht genehmigte Sammlung oder Loh 
terie wirbt oder eine solche Sammlung oder 
Lotterie ankündigt, durchführt oder bei ihrer 
D�r.chführung mitwirkt; 

b) .· zur. Erlflngling det: Genehmiigiun,g für die Samm-. 
lung oder Lotterie unrichtige oder irr,eführende 
Angaben _macht, 

c) ohne dazu berechtigt zu s-ein, an einer Samm
lung oder Lotterie- mitwirkt,

-d) bei einer genehmigten Sammlung oder-Lotte
de außerha.I,b · der festgelegten Termine- oder an 
Orten mitwirkt, an denen· dies rmtersagt ilst, 

e). in einer an.deren als . der genehmigften Fo{m 
sammelt, 

f) .der Aufforderung nach § 12 niicht nachkommt

(2) Zuständig .für die Durchführung d:es Oidnm1gs
. Strafverfahrens . tst der Stellvertrieter des Vorsitzen

den für Inneres des Rates des Bezirkes, in d�s,sen 
Bereich der Veranstalter Seinen Sitz hat. 

(3) Für die Durchführung- des Ordniu,ngtSistrafver� 
fahrens · und den A�p11uch . von Ordniungsstrafmaß
nahmen · gilt _die Ordnuil:gsstrafverordin:ung vom 5. No
vember 1963 (Gßl. Il S: 773). 

§ 17
Einzie(-zung v,on Sptmden 

.m Spenden, die u:nter. Ver1etzung der Bestimmun
gen dieser V er,ordhlllillg erlangt w,er,den, köntnJen durch 
den Rat des-· Bezirkes im Verwaltun�s1w,ege ei.ngez.o
gen werden und faUen der VolkSiSiOliidarität zu. p8is 
glekhe giÜ für Spenden, :wenn dte Genehmigung ge,;. 
'mäß. § 8 widerrur(en. wm;de. 

(2) ·. Der V eranst-alter hat das Recht, gegien die
Einziehung der Spenden: innerha1b v,cxn zwei Wochen 
nach Erhalt des· Eipiziehungsbescheides Beschwerde 
änz't.llegeii. Sie ist än den Rat des Bezirkes 'zu tich- ' 
ten, durch den dlie Spenden· eingez.ogien wurden .. · 

Ministerium des Innern zur Entscheidung zu "'übei 
senden; Das Ministerium des Innern entsche1df 
endgültig. 

§ 18
Durch f ührungsbestimmurigen 

Durchführungsbestimmun,gen erläßt der M iniste 
<les, Innern und· Chef der Deut.sehen Volkspolize: 

§ 19
· Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnu�g - mit AUBnahme des § 16 -
tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. § 16 tritt eine: 
Monat nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten au-ßer Kraft,
a,) Verordnung vom 3. November 1962 über öf

fentliche Sammlungen und V,eranstaltiungen. zu 
Erlangung v:on Spenden (Sammlungs<verordniun@ 
(GBL II S. 761), 

b) Erste Durchfülµ-ungsbestimmung vom 20. No
· , vember 1962 zur. Sammlungsverordrnung (GBI. I

s. 763),
c) Anordnung vom 8: Juli 1954 U.ber die Erteilun

von Genehmigungen für Lotterien und Ausspie
lungen s,owie über die Steuierbefreiun,g· von Lot
terien und Aus,spielurige'n zu,gunsten des Na
'!tonalen Aufbauwerkes (ZBI. S. 335).

,. 

Berlin, den 18. Februar 1965 

_ Der Mfnisterrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Vonsitzender des Ministerrates 
Stoph 

Der Minister · des Innern 
und Chef 

der Deuts,chen Volkspolizei 
D ic k e l

Erste D.urchführimßsbestimmung · 
zur Samrnlungs- und Lotterieverordnung. 

V�m 18. Februar 1965 

Auf_Grund des,§J;8 der Sammlungs;. und Lotterte 
veror-dnung v,om 18. Februar 1965 (GBL II S. 23E 
wird. folgendes bestimmt: 

Zu § 2 der Verordnung, 
§ 1

(1) Di,e; bei öffentlichen Sammlungen v.efwendete·
Samrrielliisten müssen folg�nide Angaben enthalren, 

a) Veraru;talter der Srumiilung,
b) Zweck der Sammlung,
c) Genehmiguil�stell:cunid Nummer der Genehmi

· gung,
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d) zeitlicher und räumliieher Geltunissibe11ekh der
Genehmigung,

e) Familienname, Vorname und Nummer des• Per
s,onalau,sweises des Sammlungsheauftragten.

(2) Die Sammellisten müssen vom Veranstalt,er oder
einem dazu bevollmächtigten V ertr.eter urntiers,chrie
ben sein. 

(3) Die Sammellisten haben dem als Anlage bei
gefügten Muster ZJU •entsprechen. · Sie .sind· fortlaufend 
zu numerieren. 

§ 2
(1) Der Sammlungsbeauftmgte hat, sofern nicht

Sammellisten gemäß § 1 v.arhanden sind, einen nu
merierten Ausweis bei ,sich zu führ,en, der die aus 
's 1 ersichtli,chen Angaben enthalten muß. Der AlllS
weis muß vom Veranstalter oder einem dwzu bevoll
mächtigten Vertreter unterschri,eben sein. 

(2) Die bei öffentlichen Sammlungen v,erwende
ten Sammelbehälter müs,sen v.erschlo,ssen und dm.eh 
Siegel, Plomben oder Stempel gesichert sein. 

§ 3
(1) Erfolgt die öffentliche Sammlung durch Ver

kauf V•on Gegenstäillden, muß der geforderte Be
trag auf den Gegenständen sichtbar angehrncht sein. 
Wird der Speilldenhetrag beim V,erkauf von Post
wertzeichen als Zus,ch1ag erhoben, ist d{e Höhe des 
Zuschlages auf den Postwertzeichen anzubringen. 

(2) Ist die Anbringung nicht möglich oder wegen
der damit verhuilldenen Schwierigkeiten nkht zweck
mäßig, muß der geforderte Betrag spätestens 10 Ta
ge vor Beginn der Sammlung über Presse, Rundfunk 
oder andere geeignete Puhlikaüonsorgane öHentlich 
bekanntgemacht sein. 

§ 4
(1) Bei öffentlichen Veranstaltungen zur Erlan-

1gun,g von Spenden ist die Höhe des Spendenbetra
ges auf den Eintrittskarten anzugeben. 

(2) Am Ein�ang zum Veranstaltungsraum sind an
deutlich sichtbarer Stelle folgende Angaben durch 
Aushang öffentlich bekanntzumachen, 

a) V eraillstalter,
,b) Zweck der Veranstaltung,
c) Genehmigungsstelle und Nummer der Genehmi-

gung.

Die Bekanntmachung muß vom V er,amitalter oder 
einem daizu bevollmächtigten Vertreter unterschrieben 
sein. 

Z,u § 4 Abs. 2 der Verordnung, 

§ 5
Auf dem Werbematerial müssen folgende Au.gaben 

enthalten sein, 
a) Zweck der öffenfüchen Sammlung oder öffent

lichen Lotterie,
b) die genehmigte Form der öffentlichen Samm

lung oder öffentlichen Lotterie,

c) zeitlLcher und räumlicher Geltungsbereich der
Genepmigung.

Z,u § 5 der Verordnung, 

§ 6
(1) Anträge auf Erteilung der Genehmigung von

öffentlichen Sammlun,gen oder öffentlichen Lotterien 
\Sind bis zum 1. Septemb.er eines jeden Jahres, für 
die im folgenden Kalenderjahr geplanten öffent
lichen Sammlungen und öffentli.chen Lotterien bei 
dem zrnständigen staatlichen Organ zu stellen. 

(2) Anträge auf Erteilung der Genehmigung von
öffentlichen Sammlungen oder öffentlichen Lotterien
,sind, soweit .sie befürwortet werden, mit den Stel
lungnahmen der Stellvertreter der V,o:rsHzendien für
Inneres• der Räte der Bezirke dem Ministerium des
Innern jewei1s• Ms zum 31. Oktober zu übersenden.

(3) Genehmigungen für öffentliche Sammlungen
oder öffentliche Lotterien, die im Jahre 1965 durch
geführt werden s,ollen, sind Ms zum 31. März 1965 

'bei dem zuständigen staatlichen Organ zu beantra
gen. Soweit die. Anträge befürwortet werden, sind 
sie mit den Stellungnahmen der Stellvert11eter der 
Vor.sitzenden für Inneres der Räte der Bezirke dem 
Ministerium des Innern Ms zum 30. April 1965 ,zu 
übensenden. 

(4) Anträge auf Genehmigung einer örtlichen Tom
bola nach § 3 Abs. 6 der Vewrdnung sind späte
�tens 4 Wochen vor der Veranstaltung bei dem 11:u
ständigen Rat des Kreises, Abteilul]g Finanzen, ein
zure.ichen. 

§ 7
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 18. Februar 1965 

Der Minister des Innern 
und Chef 

der Deutschen Volkspolizei 

Dtck el 

Anlage 

zu1 § 1 Abs .. 3 
vonstehender Er.ster Durchführungsbestimmung 

(Muster): 

Sammelliste Nr . .
* 

)(gemäß; § 1 \�S.. 3 der fasten Durchführungsbestim
mung vom 18. Februar 1965 zur Sammliungs- und 
Lotterieverordnung [GBL II S. 2411) 
Veranstalter*, 
Zweck der Sammlung*, 
Zeitlicher Geltungsbereich der Sammlun_gsgenehmi
guillg (Zeitraum der Sammlung*), 
Räumlicher Geltungsbereich der Sammlungs,genehmi
gunig*, 
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Die Samfuhing i.st durch* . . . . • . . am.. . . . . . . 
unter Nr'."', . . . . . . . . . genehmigt. 

. biese. Sammelliste jst in der Zahl der gemäß § ;9 · 
r.Ahs/. } .der Sa:mmlun&S� . Ullid LotterieVerordnung vom 
18. Februar 1965 (GBL · u S. 238) au,sgegehenen Li-
sten enthalten; · 
- . . . ;. .· 

. 

Herr /Frau•/Fräuleiri . •· ... '. . ist v;on dem .Un
terzeichneten mit der Durchführung der -Sammlung 
beau{t�agt ..
... .................... -.-_ .. : ....................... .

-.� .. -.,. den .. _ .. ,_. ·-_ .. ·._ ..... : . .. -: -.. u . . ....... . .  · .. .. ... ·, .·• .
. (Ort> (Datum) 

(Sfem_pel des V erawtalte:ns) 

...... ; .· ........ ·::.:· .... · ..... �----.--·:····-···--··• ... • .. ···--------. -,----· ..Unterschrift des· V eranstalteM 

Lfd. Name Betrag · Lfd. Name BetrM 
Nr. des, Spenders MDN . . Nr. des Spenders MDN 

(W eitere Einzeichnungen umseitig 1) 

,i. Die hier erforderÜehen Eintragungen .sind im Druck
veda.:fi'ren : .. nerzustellen, · .• handschriftlich . ·. oder .mit 
Schreibmaschine eingetragene Angaben an diesen St�-. len sind ungültig. · · 

Berufen: 

E. W eifere Hinweise

Nr. 2) Kindergottesdienst„Sammelmappen 
für 1966 

EvangeJisches Konsistorir,im 
A 30801 - 13/65 . . . 

Der Kirchliche Kunstverl&g C. Aurig 8053 Dres'.den, 
Ju,stin�ristr

'. 
2 erinnert daran, daß BesteUun.g-en auf 

die Kindergotfes,ddenst•Sammehnappen .für 196.6 mög,,, 
Hebst bis zum lO. Jul� . 1965 aufgegeben werden 
müssen .•.•... Dieses seit .)&hren· eingeführte Werkchen, 
das- einen wichtigen •missionarischen Dierust leistet, 
erscheint auch für 1966 wie das letzte Mal wi,eder 
mit einged:ruckten Bildern in Schw.ai'zo-W eiß und 
außerdem extra vierfarbigem Bildbogen zum Ein:kl(}
hen .. Diese Ausfiihruiig· hat sich hesteillS bewährt,
denn so haben die K.illlde" efoe farbige Vorlage zum 
Ausmalen der Schwarz-Weiß-Bilder, außerdem be
deutet der Empfang des bunten. Bildchens einen gro
ßen . A!18p,örn. für die kleinen Besucher des. Kinder
gottesdienstes. 

Ku.sch 

N��··3) Neue:tscheinJingeii 

. hn B<ilge_nden Weisen Wir auf. em1g-e von der ßi
belaristält AJtenhurg heia:üsgege'benen Neuerscheinun-
gen hin. · 

SeitJahrell wird das Hlustrierte Neue Testament 
· füi ctie V11ferwe1:si:i�"der Jugend J>egehrt. Esi dient 
det Schti:ftetu:nission,,: detn' chri.stlkhim . Haus und
denen . v•otnehmlich, ·. denen es. zu,·· schwierig scheint, 
die Bi,bel >Selb,st aufzlliSchlagen. . 

Pastor Dietrich B a'h 1 m a n n mit Wirkung v,om 
l. Februar 1965 in die Pfarrstelle Gr. ™5oorf; KiJr
chenlcreis Loitz.

Vom Alten Test�mei:it lagen in entsprechender Be
.·. arbeitullg bisher vier liin!'ielhefte vor, die die wich-

Pastorin ,Anne-Margarete Si mon .in eine Landes-
kirchliche Pastorinnensteile für weihliiche Jugendar� 
heit mit dem Dienstsitz in Greifswald zum 1. Mat 
1965; 

· In d�n Ruhestand getreten:
Der Leiter des Kreiskirchlichen Rentamts in Gl"eif:s•
wald, irei,ssyllJOdalamtmann. Wilhelm. B ran d t, zum
1. MtiL 1965.
Pfarrer· Kurt A f h el4 t.,: Anklam, Kirchenkreis ·· An�

.·klam, zum L 6. 1,965
'. 

N ame�n.de:rung: 

Der Name cf.es Seminars für Ev, Kirchenmusik fü 
'Greifswald, Bahnhiofätr. 48/49 ist dulfcli Beschluß 
der Kirchenleitung vom 26. März 1965 in „Kirchen
mu,siks.chule Greifiswal,d" geändert w,or,den. 

. n� Freie Stellen .. 

- tigsten Stücke der Geschiichtsbücher •enthielten. Sie
sind nunmehr Z!U einem Band zusammengefaßt wor
den, der der erste von·· viier . weit,eren ist, die eine
Auswahl B!US den Lehrbüchern. und den propheti
schen Büchern entlµtlten werden; Diese Neua1US
gabe versucht heso<m,de11S; iri die U!Ilw;lt des Alten
Testamentes ehrzui:führen Ö.n,d will dazu beitragen, 
daß der· Sinri u01d di� Kra.ft der Geschichtsbücher
des, Alten Testaments hellte J.eherndi.g unid .wirksam
werden; sie will dazu helfen, .cl,aß cüe Liebe zur gian,
-zen Bibel ubid die Freude an ihr neu- geweckt wer-
den.

Dr-ei kleine Bändc:heri„ die von- Dr. Kurt Zaibel be
arbeitet wurden. ,Jesusworte', ,Worte der Weisheit' 
und ,Aus, den Apokryphen', überrasclien durch ihr
anspruchsvolles Ä�ere und durch einen übersicht
li.chen und a�gewoge:n,en Druck.

Mii Recht wird in dem Vorwort zu dem Bändchen
,Aus, den, Apokryphen', ·. cl'as, nach einem Probetext 
zusammengestellt wur'de, darauf hingewi.es-en, daß
die meisten. Bibelleser von den Apokryphen eine 
unklare Vorstellung haben. Martin Luther s,pricht
von ihnen als, den· Büchern, · ,die der Heiligen
Schrift nicht gleichgehalten uniq dodh -·nützlich und
gut zu lesen •sind'.

,i 
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Wer den. V•On der Evangelischen.·. 
llaupt.Bihelge�

sellsch"a.ft .. zu Berlin im Jahre 1956 .·• veröffentli
c

hten:
Probedruck der Apokryphen 'kl;!nnt, dem wil"id bei 
dieser Ausgabe .aiuffalltm, daß der vorgelegten Aus:• 
wahl '(Weisheit Saloll')Jo,s, Buch Sirach. Buch Tobias 
und Buch Baruch) Zitate aus den Kan,c:tni,s,chen Bü• 
.ehern der Bibel un·d· aus dem Ge&IJ:nghuch :n,a,chge•. ordnet sind.· Ge

w

ähren·un:s ,dfo'·.·Apokryphen ··einen 
Einbli.ck in die geis.tigen U:nd reliigiösen Strömurugen 
der letzten Jahrhunderte vor dem Auftret•en Jesu, 
d�nn ma.chen die beigegebenen Zrtat,e . doch deutlich, 
daß t:iiotz mancher Ubereinstimmm:ig mit der ;neu� 
testamentliJChen Verkündigung; illese >an · ganz ent• 
scheidenden Stellen· dem. Gedankengut der Apokry• 
phen Neues · entgegensetzt. 

Die ,W9rte der Weisheit' sincl aU1S den Lehrhü� 
.ehern des Alten Testamentes nach dem revidierten 
Text der:Lutherbibel �us.ammengesteHt. .. . Den. jeweils 
ausgewählte.� Texten werden Zitate aus dem Neuen 
Testament beigefügt, die das Verhältni1s der Spmch• 
weisheit · zur Botschaft des Neuen Bunrles zeigen. 

Besonderer Beachtung bedarf das Bändchen ,Je.sus� 
Worte'. Ih ihm· sind eine Reihe v:on Worten. Jesu 
Christi,. wie sie-· uns ·· in den vier Evangelien über� 
k.ommen sind, nach drei Gesichts,pünkten geordnet 
worden. ,Die ersten Aussprüche .sincl. ein Stück 
Selbstoffenbarung Jesu und zeigen, wer er 3st urid 
was er bringen W".HL ··Def Ha11pfreil ,der au,sgewähil
ten Worte . enthält }es.u' Auffol'derup,g

! 
sich der Herr• 

scli.aft Gottes rm unterstellen.' SchlfeßHch wird der 
RUJf Jesu in seine Na,chfolge laut, die hinführt 2'JUm 
himmli,s,chen · Vater, jp. . dessen Jleich. das . Gebot der 
Liebe al�, ,d� ne�e .Gesetz gilt� 'i)µiicli Jesus wer• 
den wfr iri'das rechte Verhältnis rz.u 'Gott und zu 1Un" 
serem · Nächsten gestellt, nur · in'. i111Serem Mitmen
siche'n begegnen wir Gott und können wir Gott di� 
nen. 

· Die Worte Jesu treffen. um a1s Anrede, als Her
ausfordeiung, als Frage .. Die ihnen llingefügten Verse
aus dem' Gesan�büch versuchen: eine Antwort. S�e
wollen das Gespräch in Gang bringen� sie w,ollen
weiterführen. , Wenn dieses Gespräch zustande
kommt, hat das · Büch .• die. Aufgabe erfüllt. die ihm
gestellt ish bibli.sche $,ee1sorge zu treilhen.'

Für alle drei Bändchen wer-deh �ich vielfältige 
Verwenidungsmögli-chkeiten in der ·•Gemeindearbeit 
biet.en. Ob als Grundlage für Stunden der .ver
schiedenen Arbeitskreise, oh. als Hilµimittel im Kon
firmandeii:imterrkht oder, als Geschenk bei Kranken� 
und Hausbesuchen,, bei (;eburtstt1gtm. pder anderen. 
festlichen Anläsisen - . diese drei . Bändchen . ver
sprechen, ·daß . inan sie gerne zur Hand nehmen 
wird und ,daß sie a:uch denen, di,e die fübel nur 
wenig kennen, Mut machen dazu, s,ie .als � .eine 
Wort Gottes mit Freu<je zu lesen; 

Schli,�ßHch· sei.· :auf .. den Kaufpreis ·der einzelnen
Neuers.cheinungen, die im evangeli,s,chen lJLtchhandel 
erhältli,ch sind, hingewiesen, 

;Das Alte TestallienCHlustdert' 'MbN 4,
,Worte Jes,u' I\tfDN 1,80, dgL ,Worte der Weis
heit' und ,Aus den Ap<>kryphen', 

. . 

Nr, 4) 150-.Jahr-Feier des Predigerseminars 
Wittenberg 

Evangelisches Konsistorium 
A 30 323 - 7/65 

den 27. Ap:ril 1965 
Greifswald, 

Am
. 

6. März 1966 wird .. das. Predigerseminar. Wft •
tenberg die Feie!" �eines 150 iähri�en Besnehensh,e-, 
gehen. Das: Kuratorium heim Predigerseminar bittet 
alle· ehemaligen Kandidaten des Predigerseminars · 
Wittenberg, sich baldmöglichst mit dem Predi!gerse
minar in Verbindung ·z1( setzen und ihm mögHchst 
au.eh· über andere ehemalige Seminarteilnehmer und 
eventuell allgemein infores.sier-eridie ·.· Eili!7Jelheitieh. aus

der eigenen Seminarzeit Mitteilung zu machen. (An• 
sduift, 46 Witten.berg, Collegienstr. 54). 

In Vertretung 
Kusoh 

F. MitteHungen für den kircblidien Die11e,t ·

Nr. 5) Ba0; der Versöhnu:ngskirche i.n Dacha�
Evangelisches Konsistorium 
C 30201 - 1/65,U -

Greifsw.ald. 
den 12. Mai 1965 

Im ehemaligen KoI11Zentratiionslii-ger Dachau soll 
eine evangelische Ver,söhnungskirche errichtet Wel'
den, deren Grundsteinlegung am 8. Mai ds. Js. er� · 
folgte. Die evangelischen Gemeinden in der Deut- ·. 
s,chen Demokratischen Republik werden sich an die
sem Bau durch die. Li�ferung der beiden. Por!!!,le be. 
teiligep. können. Diese Portale. werden V:on dem 
KunstsChmied Profel.sor Fritz Kühn, . Berlin-Bohns-
dorf, geschaffen und. mit der Genehmigung unserer 
Regierung ausgeführt· werden können .. 

Die Herren GeistHchen werden gebeten, 
. 
auf .. et

wat�en Bonhoeffer.sGedenkfeiern • oder weitenen . kirdt 
lieben Veranstaltungeq ;den Gemeinden dies Yo·rha
ben hek4tmt iu ge'ben utid um eine Gabe für dte,g 
gemeinsame Werk -zu bitt�n. · 

Um den Gemeindegliedern das Vqrh,aben z.lJl ver� 
deutHchen, werden folgende EiI11Zelheiten über den 
Bau .. · der evangelischen Vers.öhnungskir·che bekannt� 
gegeben,· 

-Am Nordende der ·'Lagerstraße, auif der in den, 
12 J ahre.11 1933 ,-1945 Hundertta:useri<le von Häft� 
lingen· vieler Nationen und K,onfessiont,n T�
für. Ta:g,.an7JUtreten u!}d zu. mars.chiereri h.a,tten -

· für viel� v01;1 ihrien: führte der letzte Weg,,hin,..
ter dem Staclieldrah( entlang zum �rem�torillm,
,zu dem mai, jetzt ar11 Her g:e,planten·versöhnunigsi
kir,che vorbei gelangt -. wird je eine Gedenik
stätte · kathoHschen: ev.angeli,s,chen, und jüdi.Sichen
Bekenntnisses errichte t. Die katholische KaJpelle ·
steht bereits. Mit dem Bau der jüdiiJSchen · G�
·denkstätfr .·:i,s,t. ·begonnen. Nun soll die evangeli�
s,ch,� Ve:r.söhnun�skiriche erri.chtet werden. Mit
dem Baiu soll nicht Illlir das, Opfer uruser.er evan•
gelischen Brüder u,nd Schwestern geehrt �erden,
sondern wir wollen, damü un,s,ere Verbundenheit
mit ·allen Opfer.� der nationalsoz.ialistischen
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Gewaltherrschaft bezeugen. Dort. w,o Mens,chen 
erniedrigt urnd 1gequ,ält worden, s,ind und Leben 
vernichtet wurde, ,s,oll J es'l!Js Chris:tUJs, verkündigt 
werden, der ,der Bru,der der Elernden und V er
folgten ist rurnd der UTiiS, •zur Solidarität init ihnen 
,mffordert. Er ,gibt uns seinen Frieden und 
. zei,gt uns ,den Weg zur V,ersöhnung untereinan
der und :zu Werken des Friedemc; unter den 
Völkern. 

Ein VersöhI11ungs- und Friedenisw,erk soll also 
die evangelische Kirche werden. Damm wird 
nicht ein aiu1ffall,endes Monument, sondern eilJle 
ganz schlichte Vensammlungsstätte ges,chaffen, 
die zu Goüesdiernst,en, Arn:La,chten und zu s,tiller 
Einzelhesinrnung dienen soll. Diese Kirche soll 
dazu helfen, .daß jder Besu,ch eirner s,olichen Stätte 
des Gmuens, nicht nur Erschütterung auslös,!, 
oondern auch Besinnung und vertiefte Bereit
schaft weckt zu Versöhnung und V e:r;antwortun,g 
für alle Mens,chen. 

Die v,on uns zustift.enden Piortale für die V er
söhruungskirche in Dachau werden di,e Irus,chrift 
tragen: 
,,Z1uflucht ist unter dem Schatten Deiner Flügel." 

Gott gebe, daß die Bereitschaft zum Opfer für 
dieses Vorhaben in urnseren Gemeinden g1ekh
zeitig zu rechter innerer Einkehr und Bes.innung 
in den vor uns st,ehernden Wo,chen führt. 

Es wird gebeten, eingehende Spendien mit den Kol
lekt,en über di,e Superintendentur an das, Evangeli
sche Konsistorrum abzufüh!'en. 

In Vertretung 
Kus,c h 

Nr. 6) Gemeindedienst 

IV. Taufe und Patenamt

Frage 1: Weshalb lassen wir unsere Kinder taufen?

Wir tun es nicht, ,,weil es immer so war". 
Wir tun es auch nicht, um unsere Kinder· 
gegen Krankheit und Unglück zu „versi
chern". Wir lassen unsere Kinder taufen, 
weil Jesus Christu:s geboten hat: ,,Gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker: taufet 
sie auf den Namen des Vaters und des 

- Sohnes und des· Heiligen Geistes und leh
ret sie halten alles,. was i,ch euch befohlen 
habe ... " 
(Taiufbefehl Matth. 28, 18-20). 

•

Frage ?: Was geschieht in der Taufe?

In der Taufe handelt der auferstandene 
Christus selbst a:n uruseren Kindern. Er 
nimmt uns,ere Kinder · hinein in . seine Ge
meins,chaft. Er gibt ihnen teil an dem Le
hen, das dur,ch seinen Tod und durch seine 
Auferstehung für uns mögli,ch geworden 
ist. In der Taufe wird Christu,s der Herr 
unserer Kinder 1,md ruft sie in seinen 
Dienst. 

Zuglekh stellt Christllis uns.ere Kinder hin
ein in die Gemeinsd1aft des Volkes Gottes, 
in die christliche Gemeinde, diie befreit ist 
zium Leben durch ChristUJS und beauftragt 
ist, dieses Leben in die Wdt hinein wetHer
z1ugeben . 

Der Gebraiu,ch des Wa,sseris bei der Taufe 
bedeutet: Christ!llis vollizieht die Re1tung 
eines Menis,chen aius der Gewalt des Todes 
und tms dem Gerkht Gottes (vgl. Sintflut 
1. Petr. 3, 21) und gibt dem, der dem ewi
gen Tode verfallen war, neu,es Leben.

F:mge 3: Weshalb werden kleine Kinder getauft, die
doch von der Tauf.e noch gar nichts ver
stehen? 

Die Kindertaufe w:ird im Neuen T,estament 
ni,cht ausdrücklich erwähnt. Die Taiufe gan
zer Familien (Apg. 16, 15 16, 33, 1. Km. L 
16) könnte ein Hinweis sein dara:uf, daß,
au1eh kleine Kinder ,christli,cher Eltern ge
tauft wurden. Di,e Praxis. der Kindertaufe
gibt es schon frühzeitig in der ,christli
•chen Kirche.

Bei jedem Taufgottesdienst wird außer 
Matth 28 (s .. o.l Markllis 10, 13- 16 ve.rlesen. 
Dort wird au1ch den Kindern das „Reich 
Gottes" verheißen. Wenn au,ch die Kinder 
Anteil haben sollen an der Gemeinischaft 
mit Christus, können wir ihnen die Ta1Ufe 
nkht vorenthalten. 

Zugleich macht di-e Kindertaiu,fe deutlich, 
daß Christus an uns handelt, bevor wir cl:a
rau.r antworten können mit, ja oder nein. 
So ist die Kindertaufe Zekhen der freiien 
Gnade Gottes und einer allein von Gott -
ohne uns•er Zutun - vollzogenen Rettung. 

Alle,rdings ,schließt die Kirnderta,ufe die 
Aufgabe ein, daß Eltern und ;Paten ihr Kind 
erziehen im chrisfüchen Glauben, damit das 
Kind s:päter die Antwort geben kann ,11Juf 
das Handeln Gottes an ihm in der Taufe. 

Die Taufe Erwachsener hat neben der Kin
dertaufe ihr Recht und ihren Sinn darin, 
daß der Erwachsene die Antwort des Glau
bens selbst geben kann. 

Frage 4: Wer kann Pate sein bei der Taufe eines
Kindes, und welche Aufgaben übernehmen 
die Paten? 

Pate kann sein, wer zur Evangeliischen Kir
che gehört, zum Abendmahl zu,gelaS1Sen und 
gewillt ist, s,ein Patenamt a1s kirchil:i1chen 
Au,ftrng ernst zu nehmen. In AuSlnahme
fällen können auch Glieder etner anderien 
christHchen Kirche als Paten zugelassen wer
den, sofern sie bereit sind, für die evnn
gelis,che Erziehung des Kindes einzutreten 
(Keine MHglieder von Sekten). 
Jedes Kind soll nach der Ordnung unserer 
Kirche mindesteniS zwei Taiufpaten haben. 
Bei der Anmeldung zur Taufe soll für die 
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außerhalb wohnenden Paten eme Beschei
nigung des. zuständigen·•· Pfarramtes zur Be
rechtigung der ' Obern.ahme des P.atenamtes 
· v,orgelegt werden• (Patenbeschei,n,igung). me
Paten haben die A:ut�<tb.e, .. mit den Eltern
zusammen. das getaufte Kiµd im· chrj;stliiahen
._Gla;u:ben zo erzi�hen.

Frage 5: Wie soll die Erziehung des Kindes im
christlichen Glauben durch Eltern und Pa
ten er/ olgen? 
Eltern und Paten versprechen �m Taufgot
tesdienst, ihr Kind im diri1sfüchen Glooben 
2!U erziehen. Die V erantwoitung für di,e 
christlich·e Erziehung liegt :in erster Linie 
bei den Eltern und Paten. Die Kirchenge
meinde weiß sich mitverantW,Orfüah für die 
getauften Kinder und unterstützt die christ
liche Erziehung im Elternhaus. 
Praktisch vollzieht sdoch die christliche Er
ziehung der Kinder im Elternhaus in fol
gender Weis_e, 
a) Fürbitte für die Kinder und Anleitung

2Jum Gebet
b) Unterweisung uncl Beratung im christli

,chen Glauben (Erzählen b,iiblischer Be
richte, Antwort auf Fragen der Kindr_r)

,c) Hinführung de:r Kinder zur christliohen
· Gemeinde (Kinderkreis, Kindergottes-

.dienst, Christenlehre, Korufilirnandenunter
richt, Gottesdienst, usw.) 

d).Vorbild der Eltern un.d P�ten im christ
lichen Glauben und im Lehen mit · der 
Geme.inde. 

Frage 6, Soll die Taufe in der Kirche oder im El
ternhaus statt/ inden? 

Die Ta11:1fe wird nach Möglichkeit im Ge
meindegottesdienst gehalten oder in beson-

. deren TaiufgiottesdieI11Sten · im • GoU,eisdienst
raium der Gemeinde. Die Taufe eines Kin
des in Gegenwart cler Gemein:de läßt den 
Sinn der TBJu.fe -als Einglfäclerung in die 

•. Gemeinde besser erkeililleu • als ein Taufgiot
tesdie'lllSt im kleinen Kreis der Fä,miJa,,e. Nur 
in begründeten Fällen (etwa Krankheit des 
Kindes, oder der Elternl können Haiust.au.fen 
durchgeführt werden. 
Die Gemein:de hält im Gottesdienst nament
Uche Fürbitte für . die Täuflinge. 

Frage 7: Was versteht man. unter ,;Nottaufe"?

Norma1erw,eiJse v,oHzie'ht deir .ordini,erte Pfar
rei der Gemeinde die Ta:u:fe. Ist ,:l.at,, Leiben 
des, Täufling,s in ,Gefahr. kann jeder kon
firmierte Christ die T

c
l!Ufe v,ollziehen. 

(siehe Ordnung der ·Notfoicife im EKGesang
buch, Eingangsteil. S: XXVUL 
Au.ich die Notta.ufe ist v,ollgültige Taufe. 
Sie wird später rucht wiederholt. Die voll
mgene NoU�'llfe ist . dem Pfarramt · :ilur Bes 
stätigung anzµzeigen:. 

Frage 8: Kann die Tauf� eines Kindes auch ver
w;eigert . . werden?
,.Die Taiufe eines Kindes soll niicht vollw
gen werden, wenn der Pfarre:r naich gewis� 
senhafter Prüfung zu der Oberzeugung. ge
langt,. daß eine evangelische Erzieru:,mg des 
Kindes. nicht zu erwarten iat'' · 

(Ordnung des Kirchl. Lebens, Abs,chnitt I, 
Art. 8). 
Der Taufe soll in jedem Fall ein Gespräch 
des Pfarrers mit den Eltern, (möglichst auch 
den Paten) des Kintdes v,o,rau,sgehen; Jn die
sem Gespräch werden der. Sinn der Taufe 
und die Aufgaben. chris,tlicher Erziehung 
erläutert. 
Ist ein Elternteil aus· cler Kirche ausgetre
ten, kann die Taufe vo]hogen werden, wenn 
der nichtchristlkhe Elternteil keine fäilWän
de erhebt gegen die christliiche Erziehung 
des Kindes. · 
Stnd die Eltern nkht kirchlilClh _getraut, kann 
cUe Taufe ihres Kinde1s t11otzdem erfolgen. 
Eine nachträgliiche kir.ohlioche Trauung; die 
mit der Taufe verbunden· werdien • kann, 

:wird den Elteni .im Taufgespräch angeboten. 

Frage 9, Mu/3 die Taufe am Wohnort der Eltern
vollzogen werden? . . . 
Die Taufe am Wohnort der Eltern schafft 
den Kontakt zu def Gemeinde, di� cl�m 
Kind in den folgen.den Jahren zur Heimat 
wer:den soll. 
Wenn aus familiären Gründen die Taufe 
in einer anderen Kircheng;emei.nde erfolien 
S10ll, erteilt das Pfarramt am Wohnort der 
Eltlern die schriftliche Zustimmung (Oimis
sori.a1e), 

V. Der Gottesdienst

Fragie 1, Was geschieht im Gott.esdienst?

Christus spricht, .. Wo zwei oder drei ver
sammelt sind in meinem Namen, da bin kh · 
mitt-en unter ihnen'' (Matth. 18, 20). Der 
GottesdieI11St der Gemeinde ist nicht nur 
GottesdieilJSt der Gemeinde. ist nicht nm 
-eine Ver.sa.mml•ung v:on MeI11SChen unter
sich, s,ondern in jedem Gottes,dtlenst ist
der Herr Jesus ChllistuJs UI11$ichtba.r, aber
doch'. wirklich .gegenwärtig als cler anfer
standene Herr seiner Gemeinde;

Er kommt 2Ju uns in. Wört und Sakr.ament 
und schafft Gemei111S1Chaft zwiscli.en"' sich 
und uns: Zu·gleich • gibt er auch Gemein
,s;cha,f t unt-ereiriiai;tder. 

Der a,uferstandene Herr beschenkt diie v.er
sammelte Gemeinde füit smil:en Gaheli .. Er
rut{ die Gemeinde in seirien Diienst und 
sendet diejenigen, di� sein Wort gehört und 
arigenommeri haben, als- Zeugen seiner Auf
erstelmng in ihre Umwelt. 
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\�ragy;'2, W�zu ist .rl(ii. Lititrgie nötig? Genügt nicht '· weiß, &ß um;er Gebet ein Dienst ist für 
Kirche, Volk und Mitmeru.ahen. die Predigt? . 

l.li�r �t vom Go,ttesdiienst, .,.Unser li� 
bei Herr··C�tt·· selbst .redet .mit uns, dutch 
.sein heÜ1ge.s . Wort ·�.1nd wir wiederu,m. re;,
den mit·· ihnt. durch ·· Gebet und Lobgesang ••. 
Irr der f.irorgie. des; Gottesdienstes geschieht 
dd� erste Aritw,orf der Gemeinde ruwfGottes 
¼,1ort a,n uns (d;ie;,.zweite Antwort ist dann 
die B�ähi.ytjg 4� GlB/l.llbem im Alltag); 
Oer ailliferst�enrChrist,us sprichtJm Got
tesdieDBt ,zu \,ns' .d:Ürch die Schrif#esungfm
(Epistel und Ev<1.ngelium) und. durch die 
Pre'digti., )Wir llntworten < a.11'.f seine Anrede 
durch Gebete (Sünclenbekerintnis, Herr, er
barme dii::h 11 K:oHektengebet -w>r der, Lesung, 
Für,bittgebet, Vater.uns-er; mehrlaches Amen, 
usw J, ... Bekenntnis,. (Glaiuhemhekenntnis), 

. Lieder urid 1.qbspf'Üche (t,E}u: · sei dem Va
ter ... ··, ,,Allein, Gott in der Höh sei Ehr 

..• :'') und du;ch·.di-e Kolleki� (Ari.fwort auf 
GoHes Gabe 1und Öp:fer). 

· Oie Liturgie vei:hi.ncJ,et uniSi mit den Christen 
,a.n anderen Ort,en aokale und. chrronol,e>gi
sche ·. QuerVt!rbindwig), .· ebens.o mit ... <;len „ Vä- .
tem des ·· Gla'l.llberiis,", die vor uns . in der
gleichen ' f:QrIIi .· 

den GottesdieMt hielten
(Verbindung nach rückwärts) und mit dem
L9-bpreis derer,· die_ . schon fu ewj.ger Ge
meinschaft mit Chr�shll!i. leben (Verbindung
nach v:orn).. .

. . . 

Der Gottesdienst in seiner j,e�gen Ge
stalt ist er�achsen au1S de m Gotte.sdl,enst 
det U rch�istei.iheit · 

. Frage 3: Wie höre ich .die Predigt richtig?
Die Predigt ist das: Bemühen, die Botschaft 

· des Bibeltext� ·. <Perikope) ·. de:t Gemeinde zu.-
7Ji.l,sprechen .in seiner· ak1Juellen .K,o:h,sequenz. 
Der . Prediger bedarf der . Fürbitte der Ge
meinde für clen Dienst der. Verlcündigung. 
Christus benutzt das Me.Ill9cheruwort dedtre
digt. wm selhs.t zu uns zu sprechen, --Wir 
hören · die Predigt dann richtig, . weriin · wiir 
bereit. sind, .fü · den menschlrehen · Worten 
der Predigt Christus selbst Z1U hören. Des� 
halb bitten wir , vor Beginn des, Gqttes
_dienstes: ,,Herr' gib Uil6 deti.nel). Heilieen 
Geist, daß wir deill Wort hören und cla:nk-

. bar ail.IH!hmen/' Gh:rist�s selbst wirkt das. 
Hör.en aiuf sein W,o•rt durch den Heiligen 
Geist. 

J;lra� 4: Mir f
a

llt es schWier, dap fonge G..ebet im 
·. .. Schlußteil. des . Gottesdienst-es richtig mit-

z1,1beten.� vVa� karui ich t�n; daß meine 
Gedanken nicht abschweifen? 
ChristJuie spricht,:;,.We.tUI für den Vater, et
wa& bitten w'er,deti so · wfrd er'& euidh geben 
in meinem Nameii'· Goh. 16, 23). Auf 
Gnmd. diesll,f :Verhetßun.g tuf pie christliche 
Gemeinde den Dienst -der Pürthitte. Es 'ist 

- eine· Hilfe für daß· Mi.tibeten; wenn man

Das. ,,Allgemeine K'ircherigebet'' im. Gottes
di-enist h,at folgende Gliederung, 
a) .. Kir�b-e in der Welt und eigene•·Gemeinde
h) · llegiel'l.Jng und ·· · Volk (Arbeit, famili-en,

Ernt�) ·. . 

(:) Meri:sichen in der· Not • (Kranlre, Sterbende, 
Gefan,gene) 

· · 

d) Lobpr�is ·

Frage 5: Warum muß im Gottes.dienst auch noch
Geld eingesammelt werden; wir bezahlen 
doch unsere Kirchensteuern? 
Die Eirtt1,a'hm�. au� Kircherusteuern rei.cihen 
bei weitem nicht �ms zur. Deckung der Aus
.gaben ··der· ein�elnen Kfrchen,gemcinden und 
der Gesamtkirche; D�l:b werden die Ge
meinden �h um .frei.willige Gaben und 
Opfer gebet-en •. Die Kollekten s.i;nd für die 
Zwecke bestiuunt, d,ie die Ki11ohenlei-tung. zu 
Beginn des Kirchenjahres festlegt. Die Kol
lekten kommen .Ill\lr dem Zweck wgute, für 

· den s.ie ein;g.esammelt wurden. Die Kollekte 
isf ein Dankopfer für das. was Gott UllJS, 
dfrrch Wort .und Sakra;l)llent sicheJJ:kt. Aucli. 
clie . finanzielle Gabe ist Antwort amf Got-
fie.s Gahe.n an Ull!S. · · 

Fra8tl 6: Was bedeutet der Segen im Gottesdienst?
, Der Segen isf rocht nur ein WiWIISCh. des 
' Pastor.$ für · dite Ceme,inde, sondern er ist 

di.e Z"U!Sllige . des J:eberu:l:igen Gottes selber, 
Ich he.hWe diJCh; ich bin dir gnädig: ic'h
�ehe dir Frieden. Wer den Segen, Gottes 
empfangen hat, darf gewiß 9ei:n, daß Gott
1:Niic·h im Alltag bei ihm iist. 

Fragie 7, Karin man nfohfauch Christ sein, oh'f!e zum
Gottesdienst ·· zu gehen? · 
Man k�n;n · ait.l die Dauer nicht Christ sein 

j ·<>'hne · die Gein,einachaift ... mit Christrus . und 
mit· an.dere1i Chril'Jten. 'Bei.des ist im Got
�ienst .· gegeben.. Anderswo ist Chr.istUB 
nicht 7)ü finde:o, als in der Gemeinde unter 
Wort u11,cl Salcrament. Es gibt kein „priva-

. tes Cliristen� .. , · ,Wer sich vom 'Gottes
dienst ·der (;erp,einde fornhält, verHert frü
her pd�r später den Kontakt mit dein iBiu:for
s-tandenen. Chrisfuis. wer sich dem Got
teisdiemit der Gemeinde ent-zre'ht, verfällt 
früher oder �piiter deni Ungla.uben - 2lumal 
in einer nichtchristlichen Umwelt -, au,ch 
wenn er noch gewi&5oe christliche Vorstel
lungen heibehä.lt · 

Ali&rdem er.st!hweren wir anderen Men
schen den Glauhen an ·christuis, wenn wir 
den Kontakt: zu,r Gemeinde abbrechen. Un
srer eigenes <·:seisp-fol ha-t pOl&itiv� oder ne
gative V\Tirkiuigen. 
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Frage 8: Ist es nicht genug, wenn ich · ein- oder 
zweimal im .. · Jahr zum _Gottesdienst gehe? . 
Nein, es �st nidht geruUtg. Wir werden nur 
dann )nif dem Gotfesdfonst der Gemeinde 
vertraut, wenn wir .ih:n r�geb:näßig besiuchen, 
sonst bleibt uns · '.·der · Gottesdienst fremd, 
:m1d. ohne Bez\lg .· zum täglichen Leben.- Der
Gottesdienst am· Scmntaig will ums darru hel
fen, daß unser ganzes Leben - auoh der 
Alltag '- ein Gotte.sdien:st iist 
Sq wie wir das tä.gliche> Brot bmrnchen zu 
1mis,erer Ernähri.rirg, so brauchen wir imme·r 
v.on neuem Chris-tus als „Bro:t de:s Lebens:", 

Frage 9: Kann man, nicht··auch die Predigt--im Runt/· 
fur,k hören, anstatt zur Kirche zu gehen? 
Der Rundfunkg,ottesdienist kann den Ge
meindegottesdienst . , nioht eI!Setzen. Für
kranke uind alte Menschen lllnd andere, 
die den Gemei:Q,degottesdie�t nilcht · besw-

. ,chen können, ist der Rwndfunk�ottes,diens.t 
�i,ß e.ine MögJiiJchk�H, 81U1ch 2JU Hause Got• 
tes Wort · 21u hören und . Gott ·· zu antworten 
in „Gebet,un,d Lobgesang" niit einer un-

si,chtharen Geme.inde; Aber es fehlt heim 
RundfunJq�ottesdienst. die slidhthal"e Gemein
de, die Gemeinschaft mit den amJderen. Chri
sten, es sei derini. daß · sich eine kleine 
Gmppe v.011. Christen zum Ruindfonk�ottes
di,eru;t - in ei1J1er W'ohnuatg trifft <Hatisge-
m,ei:nde). 

· · · 

Irt unserer Zeit ist der Garng zum Gottes
dierui,t aucli ein öff.entJjches Bekenntnis zu 
Christiue und zu seiner Gemeiin,de. . Dieses · 
öf:f.enfüche Be�enntni.s entfällt, werun wir in 
uns,ene:r- Wohrnung den Rundfunkgottesidienst 
hfü.en, 

Frage 10: Weshalb wird der Gcttesdienst am Sonntag 
gehalten? 
Vor; Amalillg ll'Il haben die Chr�sten SOl!lntags 
Gottesdien&f gehalten, a!U!ch aLs der · Soll'Iltag 
noch n�cht Feiertag war. Der So!Ilntag hät 
für uns.Christen dadu11ch· Siajne beso:ndere
Bed,eiu,tung, ·' daß an · dies,em ·. Ta,ge J,es,u1s
Chr:iistus vop. den Toten awferstanden ist. · 
Das :iist der: eigenfüc� Grund für dein, Got
tescHenst am Sonntaig. 
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